
Grundkurs 
Qualitätsmanagement Baurecht

für Architekten und Ingenieure

weg vom Stückwerk, hin zu klaren 
und strukturierten Abläufen

Warum ?
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Beschreibung der Leistung 
= Aufgabenbeschreibung = Zielbeschreibung

Problem: 
[Bei Planerleistungen] handelt [es] sich um 
Dienstleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, 
deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend 
beschrieben werden kann (vgl. § 5 Abs. 2 VgV alt; 
jetzt in § 73 Abs. 1 VgV neu). 

Die Lösung ist gerade Gegenstand der planerischen 
Leistung.

Zielfindung durch:



 

 



  

   

  

Warum ist die Festlegung des Leistungszieles 
in rechtlicher Hinsicht so wichtig ?

Die Zielfestlegung = werkvertraglich geschuldeter Erfolg: 

bei Nichterreichen Haftungsrisiko

Je klarer und konkreter der Leistungserfolg beschrieben ist, umso 
besser lassen sich Haftungsrisiken einschränken und Mehrhonorare 
erzielen, denn: alles, was nicht vereinbart ist, löst 
Mehrvergütung aus.



Der Faktor Zeit:
Wie und wann können bzw. sollten die Abläufe 
zur Planungs- und Bauzeit definiert und vereinbart 
werden ?
Zeitkomponenten schon im Rahmen der ....

Vorteil: frühe Absprache und Festlegung im Hinblick auf die 
Mitwirkungspflichten des AG

Grundleistungen zur Planungs- und 
Bauzeit (Architektur)

Mitwirkungspflichten des Bauherrn erfassen: 
Terminpläne als „Geschäftsgrundlage“ abzeichnen lassen.
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Modul 1: Grundlagen des Architekten- und Ingenieurvertrages 
einschließlich HOAI-Abrechnungssystem 

Modul 2: Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen sowie 
Bauvertragsrecht nach BGB und VOB

Modul 3: Bauüberwachung mit System und Abnahme der 
Bauleistungen

Modul 4: Bauzeit Verzug Behinderung sowie Planerhonorar bei 
gestörtem Planungs- und Bauablauf

Modul 5: Abrechnung und Rechnungsprüfung einschließlich 
Nachtragsmanagement am Bau




